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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

Demenz > Freiheitsentziehende Maßnahmen
http://www.pflege-gewalt.de/professionell_Pflegende_Artikel/freiheitsentziehende-massnahmen-und-
alternativen.html
https://www.leitlinie-fem.de/
Quelle 30 Minuten von 2018:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/bvg18-062.html

https://www.aerzteblatt.de/archiv/210887/Freiheitsentziehende-Massnahmen-Rechtliche-Perspektive
n-von-Fixierungen

https://www.werdenfelser-weg-original.de/

Das Wichtigste in Kürze
Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) in Heimen, Krankenhäusern oder Einrichtungen sind ohne
vorherige Genehmigung des Betreuungsgerichts nur bei akuter Gefahr erlaubt. Zu Hause sind sie
hingegen ohne Zustimmung des Gerichts möglich. In beiden Fällen ist Freiheitsentzug nur bei
erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung erlaubt. Bevor freiheitsentziehende Maßnahmen
angewendet werden, sollten immer alternative Maßnahmen, z.B. Anpassung des Wohnraums oder
digitale Hilfsmittel, geprüft werden.

Was sind FEM?
na: https://www.pflege-gewalt.de/wissen/freiheitsentziehende-massnahmen/

Als freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) gelten alle Maßnahmen, die die Bewegungsfreiheit
eines Menschen gegen dessen Willen einschränken. Es gibt verschiedene Formen:

Mechanische Geräte wie Fixiergurte und Bettgitter über einen längeren Zeitraum (30
Minuten).
Sedierende (ruhigstellende) Medikamente ohne medizinische Notwendigkeit.
Andere Methoden, die einem Menschen die Möglichkeit nehmen, das Bett, den Stuhl, den
Raum oder das Haus zu verlassen, z.B. Abschließen der Tür, Rollstuhl wegnehmen, in eine
weiche Couch setzen, aus der sich die Person nicht mehr aus eigener Kraft erheben kann.

Was ist freiheitsentziehende Unterbringung?
Freiheitsentziehende Unterbringung meint die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung,
z.B. in einer geschlossenen Demenzstation eines Pflegeheims oder in einer geschlossenen Station in
einem psychiatrischen Krankenhaus.

Wann ist Freiheitsentzug erlaubt?
Normalerweise sind freiheitsentziehende Maßnahmen und eine freiheitsentziehende Unterbringung
von Patienten nicht erlaubt, sondern strafbare Freiheitsberaubung (§ 239 StGB). Sie sind aber unter
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bestimmten Umständen erlaubt. Die Regeln dafür sind unterschiedlich, abhängig davon, ob die
Maßnahmen zu Hause oder in einem Heim, einem Krankenhaus oder einer Einrichtung stattfinden.

Möglichkeiten für legalen Freiheitsentzug:

Zustimmung des rechtlichen Betreuers oder Bevollmächtigen, meist nur mit Genehmigung des
Betreuungsgerichts
Psychisch-Kranken-Gesetze der Bundesländer bei Selbst- und/oder Fremdgefährdung
(PsychKG)
Nofallregeln des Strafgesetzbuchs (StGB): Notwehr inklusive Nothilfe und Notstand

Zustimmung des Betreuers oder Bevollmächtigten
Freiheitzentzug ist unter bestimmten Umständen erlaubt, wenn eine bevollmächtigte Person
(Näheres unter Vorsorgevollmacht) oder ein Betreuer (Näheres unter Rechtliche Betreuung) vorher
zustimmt.

Bevollmächtigte

Geschäftsfähige können eine Vollmacht für die Entscheidungen über einen Freiheitsentzug erstellen.
Bei der Diagnose einer Demenz sind einige Menschen schon nicht mehr geschäftsfähig, also sollten
sie das möglichst vorher regeln. Bevollmächtigte dürfen aber nur über freiheitsentziehende
Unterbringung entscheiden, wenn das ausdrücklich in einer schriftlichen Vollmacht so festgelegt
ist (§ 1820 Abs. 2 Nr. 2 BGB). Das gleiche gilt für freiheitsentziehende Maßnahmen in Heimen,
Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen. Näheres unter Vorsorgevollmacht.

Freiheitsentziehenden Maßnahmen zu Hause dürfen Bevollmächtigte hingegen auch sonst
zustimmen, also z.B. wenn die Vollmacht nur per E-Mail erteilt wurde oder wenn es eine sog.
Generalvollmacht für alle Lebensbereiche ist, in der freiheitsentziehende Maßnahmen nicht extra
genannt sind.

Rechtliche Betreuer

Rechtliche Betreuer setzt das Betreuungsgericht bei Bedarf ein. Sie dürfen nur über
freiheitsentziehende Unterbringung oder Maßnahmen entscheiden, wenn das Betreuungsgericht
ausdrücklich angeordnet hat, dass die rechtliche Betreuung auch den Aufgabenbereich
"Entscheidung über freiheitsentziehende Unterbringung / Maßnahmen" umfasst (§ 1815 Abs. 2
BGB). Das gilt unabhängig davon, wo sich die betreute Person aufhält, also sowohl zu Hause als
auch in Heimen, Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen.

Wenn bisher noch niemand wirksam für die Entscheidung über den Freiheitsentzug vom Gericht
eingesetzt oder bevollmächtigt wurde, muss das Betreuungsgericht einen Betreuer ausdrücklich
dafür einsetzen. Es kann diese Aufgabe auch einer schon für andere Aufgabenbereiche eingesetzten
oder bevollmächtigten Person übertragen. Ist Eile geboten, ist eine einstweilige Anordnung durch
das Betreuungsgericht möglich.

In welchen Fällen braucht es die Genehmigung des Betreuungsgerichts?

Bevollmächtigte und rechtliche Betreuer dürfen einer freiheitsentziehenden Unterbringung oder
freiheitsentziehenden Maßnahmen in einem Heim, einem Krankenhaus oder einer sonstigen

https://contao53.betanet.de/betreuung.html
https://contao53.betanet.de/vorsorgevollmacht.html
https://contao53.betanet.de/betreuung.html
https://contao53.betanet.de/geschaeftsfaehigkeit.html
https://contao53.betanet.de/vorsorgevollmacht.html
https://contao53.betanet.de/aufgabenkreise.html
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Einrichtung nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zustimmen (§ 1831 Abs. 2 und 4
BGB). Wohngruppen für betreutes Wohnen zählen als Einrichtung. Rechtlich ungeklärt ist hingegen,
ob auch das eigene Zuhause als Einrichtung gilt, wenn die Pflege dort ausschließlich von
professionellen Pflegekräften übernommen wird. Die Gerichte sehen das unterschiedlich.

Freiheitsentziehenden Maßnahmen zu Hause dürfen rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte
ohne Genehmigung des Betreuungsgerichts zustimmen, aber nur, wenn sie auch wirklich notwendig
sind.

Praxistipps: Freiheitsentzug zu Hause

Nur weil das Betreuungsgericht freiheitsentziehende Maßnahmen zu Hause nicht genehmigen
muss, heißt das nicht, dass rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte nach Belieben die
Freiheit von Menschen mit Demenz einschränken dürfen.
Wenn Sie von unbegründetem Freiheitsentzug erfahren, den die Betroffenen mit freiem Willen
nicht gewollt hätten, können Sie sich ans Betreuungsgericht wenden. Das Betreuungsgericht
kann dann z.B. eine andere Person für die rechtliche Betreuung auswählen oder einer
bevollmächtigten Person verbieten, die Vollmacht zu nutzen, und als Ersatz einen rechtlichen
Betreuer einsetzen.
Wenn Sie einen Menschen mit Demenz zu Hause pflegen und freiheitsentziehende
Maßnahmen einsetzen wollen bzw. müssen, brauchen Sie dafür die Zustimmung des
rechtlichen Betreuers oder der dafür bevollmächtigten Person. Setzen Sie sich also rechtzeitig
mit dieser Person in Verbindung, wenn Sie nicht selbst diese Aufgabe übernommen haben.
Ohne Zustimmung dürfen Sie zu Hause nur nach den Notfallregeln des Strafrechts (siehe
unten) freiheitsentziehende Maßnahmen anwenden.

Quellen:
- Zuhause als Einrichtung: LG München I , Beschluss vom 7.7.1999, Az.: 13 T 4301/99 in
https://www.werdenfelser-weg-original.de/lg-muenchen-i-beschluss-v-7-7-1999-13-t-430199/
- Zuhause kann keine Einrichtung sein: AG Garmisch-Partenkirchen vom 28. Mai 2019, Az.: A XVII
9/18 in
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-10998?hl=true
-
https://www.rechtsdepesche.de/freiheitsentziehende-massnahmen-in-den-eigenen-vier-waenden-wer-
zuhause-pflegt-darf-alles/

Wann genehmigt das Betreuungsgericht Freiheitsentzug?

Freiheitsentziehende Unterbringung bzw. freiheitsentziehende Maßnahmen in einem Heim,
einem Krankenhaus oder einer sonstigen Einrichtung sind nur erlaubt, wenn mindestens eine
der 2 folgenden Situationen vorliegt (§ 1831 Abs. 1 und 4 BGB):

Wegen einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung besteht die
Gefahr, dass die betroffene Person sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen
Schaden zufügt.
Eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff
ist notwendig, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Das
geht nur mit Freiheitsentzug. Der Mensch mit Demenz kann wegen einer psychischen
Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung nicht erkennen, dass der
Freiheitsentzug nötig ist, oder nicht nach dieser Einsicht handeln.
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Das Betreuungsgericht prüft, ob das gegeben ist. Wenn nicht, lehnt es die Unterbringung oder
Maßnahme ab.

Wann muss die Genehmigung des Betreuungsgerichts vorliegen?

Rechtliche Betreuer oder Bevollmächtigte müssen normalerweise vor ihrer Zustimmung die
Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen, außer bei Gefahr im Verzug. Bei Gefahr im Verzug
müssen sie die Genehmigung des Betreuungsgerichts unverzüglich (also so schnell wie möglich)
nachträglich einholen (§ 1831 Abs. 2 S. 2 BGB).

Wie lange darf der Freiheitsentzug dauern?

Wenn die Voraussetzungen für die Unterbringung oder die Maßnahmen in Heimen, Krankenhäusern
oder sonstigen Einrichtungen nicht mehr vorliegen, müssen rechtliche Betreuer oder
Bevollmächtigte den Freiheitsentzug sofort beenden. Sie müssen das außerdem so schnell wie
möglich dem Betreuungsgericht melden (§ 1831 Abs. 3 f. BGB).

Diese Regel gilt zwar nicht für freiheitsentziehende Maßnahmen zu Hause, aber Betreuer oder
Bevollmächtigte dürfen Menschen mit Demenz auch zu Hause die Freiheit nicht länger als
unbedingt notwendig entziehen, sonst ist es strafbare Freiheitsberaubung (siehe oben). Sie müssen
also auch zu Hause den Freiheitsentzug sofort beenden, wenn er nicht mehr nötig ist.

Freiheitsentzug nach dem PsychKG
Die Psychisch-Kranken-Gesetze (PsychKG) der Bundesländer regeln unter anderem

die freiheitsentziehende Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern,
dort stattfindende freiheitsentziehende Sicherungsmaßnahmen und
eine dort stattfindende Zwangsbehandlung.

Voraussetzung dafür ist immer eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung. Manchmal ist ein
an Demenz erkrankter Mensch nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass er sich selbst oder andere
akut gefährdet.

Oft kommt es zu einer Einweisung, weil ein Mensch mit Demenz z.B. in der eigenen Wohnung
verwahrlost, unterernährt ist, jede Hilfe ablehnt oder aggressiv wird. In solchen Fällen kann eine
Einweisung in eine geschlossene Abteilung einer Klinik gegen den Willen des Menschen mit Demenz
notwendig werden. Meistens sind für die Umsetzung die Sozialpsychiatrischen Dienste zuständig.
Die Polizei und/oder das Ordnungsamt entscheiden zunächst darüber und danach das zuständige
Gericht. Die Regeln im einzelnen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Bei Fremdgefährdung ist ein Freiheitsentzug nach PsychKG auch dann möglich, wenn eine
bevollmächtigte Person oder der rechtliche Betreuer die Maßnahme abgelehnt hat. Einen
Freiheitsentzug wegen reiner Selbstgefährdung können Betroffene aber vorbeugend in einer
Patientenverfügung ausschließen (Näheres unter Psychosen > Rechtliche Aspekte) und/oder der
Betreuer/Bevollmächtigte kann die Zustimmung dazu verweigern.

Praxistipp

Wenn Sie Bedenken haben, dass eine Person mit Demenz sich selbst oder andere gefährdet, dann

https://contao53.betanet.de/betreuung.html
https://contao53.betanet.de/sozialpsychiatrischer-dienst.html
https://contao53.betanet.de/patientenverfuegung.html
https://contao53.betanet.de/psychosen-rechtliche-aspekte.html
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sollten Sie sich als erstes an dessen gesetzlichen Betreuer (Rechtliche Betreuung) oder
Bevollmächtigten wenden. Nur wenn das nicht hilft oder die Person keinen Betreuer oder
Bevollmächtigten hat, sind die Polizei, das Ordnungs- bzw. Gesundheitsamt oder der
sozialpsychiatrische Dienst vor Ort die richtigen Ansprechpartner. Eine dieser Behörden stellt dann
nach dem geltenden PsychKG den Antrag auf Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung (z.B.
in einer Gerontopsychiatrie).

Notfallregeln des Strafrechts
Ein Freiheitsentzug kann im akuten Notfall auch nach den Regeln des Strafgesetzbuchs (StGB) ohne
vorherige Zustimmung eines rechtlichen Betreuers oder einer bevollmächtigten Person und ohne
Unterbringung nach einem PsychKG erlaubt sein:

Notwehr (§ 32 StGB) gegen gerade stattfindende rechtswidrige Angriffe, dazu zählt auch die
sog. Nothilfe, wenn andere Menschen angegriffen werden, aber bei schuldunfähigen
Menschen mit Demenz nur, wenn es nicht möglich ist, zu fliehen, dem Angriff auszuweichen
oder sich zu schützen.
Rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) bei bestimmten nicht anders abwendbareren
Gefahren mit angemessenen Mitteln und nach sorgfältiger Abwägung, z.B. bei
Selbstgefährdung.

Beispiele:

Notwehr: Frau Müller leidet unter Demenz. Sie versteht viele Dinge nicht mehr und sie leidet
unter Wahnvorstellungen. Sie erkennt ihre eigene Tochter nicht mehr und fühlt sich von dieser
bedroht. Frau Müller holt mit ihrem Gehstock aus, was ihre Tochter verletzen könnte. Die
Tochter muss als erstes versuchen, zu fliehen oder dem Stock auszuweichen, denn Frau Müller
ist wegen der Demenz schuldunfähig. Wenn das nicht gelingt, muss die Tochter versuchen sich
zu schützen, ohne Frau Müllers Freiheit einzuschränken oder diese zu verletzen. Nur wenn ihr
das nicht gelingt, darf sie Frau Müller in deren Zimmer einsperren, aber auch nur so lange,
wie Frau Müller sie noch angreift. Wenn der Angriff vorbei ist, muss sie ihre Mutter sofort
wieder herauslassen.
Notwehr als Nothilfe: Auch Frau Müllers Schwiegersohn darf in der geschilderten Situation
eingreifen, und Frau Müller in ihr Zimmer einsperren, solange der Angriff auf seine Partnerin
noch andauert, wenn er nur so seine Partnerin vor den Stockschlägen schützen kann.
Rechtfertigender Notstand: Herr Ylmaz lebt in einem Pflegeheim. Seine Demenz verstärkt
sich immer mehr. Eines Tages schlägt Herr Ylmaz seinen Kopf gegen die Wand, was zuvor
noch nie passiert ist. Die Pflegekraft muss ihn schnell mit einem Gurt fixieren, um ihn vor
schweren Kopfverletzungen zu schützen. In dem Fall kann das Pflegepersonal nicht vorher
Herrn Ylmaz Betreuerin kontaktieren und erst recht keinen Beschluss des Betreuungsgerichts
abwarten.

Wenn Pflegenden eine Strafe wegen Freiheitsentzug gegen einen Menschen mit Demenz droht und
sie sich weder auf Notwehr oder einen rechtfertigenden Notstand berufen können, können sie
versuchen, sich zu ihrer Verteidigung auf einen sog. entschuldigenden Notstand (§ 35 StGB) zu
berufen. Ein entschuldigender Notstand liegt nur bei akuten nicht anders abwendbaren Gefahren
für Leib, Leben oder Freiheit für sich selbst, für Angehörige oder für Nahestehende vor. Dabei ist
der Freiheitsentzug zwar nicht erlaubt, aber wird entschuldigt und deswegen nicht bestraft. In
der Praxis lassen sich die Gerichte nur sehr selten auf diese Verteidigung ein. Anwaltliche

https://contao53.betanet.de/betreuung.html
https://contao53.betanet.de/sozialpsychiatrischer-dienst.html
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Verteidigung im Strafverfahren erhöht zwar die Aussichten auf Erfolg, aber sie bleiben gering.

Strafverfahren wegen Freiheitsentzug gegen Menschen mit Demenz betreffen in der Regel nur
professionelle Pflegekräfte, weil Freiheitsberaubung im privaten Bereich bei der Angehörigenpflege
meist unbemerkt und/oder unangezeigt bleibt.

Notwehr bei Menschen mit Demenz: Quelle z.B.:
https://strafrecht-online.org/problemfelder/at/rw/notwehr/einschraenkung-bei-angriffen-von-schuldlo
s-handeln/

Weitere Quellen:
-
https://jlupub.ub.uni-giessen.de/server/api/core/bitstreams/d4c6eb2f-650f-40bc-a7f3-d7acb51a52be/c
ontent
-
https://rae-nuernberg.de/fileadmin/user_upload/Vortrag_vom_160413_Freiheitsentziehende_Massna
hmen.pdf

Was dürfen Einrichtungen, Krankenhäuser und Heime?
Ein Problem bei vielen dementen Menschen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern ist ihr
Bewegungsdrang und/oder die Weglauftendenz bei fehlender Orientierung. Sie laufen rastlos hin
und her. Oft steigert sich diese Unruhe in der Nacht. Oder sie wollen noch etwas erledigen, z.B. ihr
Kind vom Kindergarten abholen, und machen sich auf den Weg in den Kindergarten. Statt
„Weglauftendenz“ wird deshalb zunehmend von „Hinlauftendenz“ gesprochen.

na: Hinlauftendenz:
https://www.altenpflege-hilfe.net/thema/hinlauftendenz-weglauftendenz-demenz.php

Manche Krankenhäuser oder Pflegeheime hindern demenzkranken Menschen insbesondere nachts
durch Fixierungen wie Bettgurte oder das Anbringen von Bettgittern daran, ihrem
Bewegungsdrang nachzugeben.

Eine andere Art, den Bewegungsdrang einzuschränken, sind sedierende Medikamente. Das sind
Psychopharmaka, die zu einer Verlangsamung auf körperlicher und geistiger Ebene bis hin zu
Apathie und Dauerschläfrigkeit führen können. Sedierende Medikamente dürfen nur zur Heilung
oder Linderung bei Krankheitszuständen (z.B. akuten Angst- oder Wahnvorstellungen) oder in
Notfällen verordnet werden. Werden sedierende Medikamente jedoch über Wochen verordnet, dann
ist dies eine freiheitsentziehende Maßnahme, die in die Persönlichkeitsrechte eingreift. Obendrein
können sedierende Medikamente typische Alzheimer-Symptome wie Apathie und depressive
Zustände verstärken.

Alle freiheitsentziehenden Maßnahmen müssen vom Betreuungsgericht genehmigt werden (siehe
oben).

Das Pflegepersonal muss alle freiheitsentziehenden Maßnahmen täglich dokumentieren und auf ihre
Notwendigkeit prüfen (lassen).
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Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen
Vor allem bei akuter Gefährdung lassen sich freiheitsentziehende Maßnahmen nicht vermeiden.
Langfristig lohnt sich für die Lebensqualität der Menschen mit Demenz jedoch meist die Suche nach
Alternativen.

Digitale Hilfsmittel bei Hinlauftendenz

Technische Hilfsmittel können die persönliche Betreuung von Menschen mit Demenz zu Hause und
im stationären Umfeld unterstützen und erleichtern. So gibt es z.B. Signalgeber, wenn Menschen
den Impuls haben, sich aus dem sicheren Umfeld zu entfernen und „irgendwo“ hinzugehen.
Betroffene tragen dann einen Sender am Körper. Wenn sie den geschützten Bereich verlassen,
alarmieren Ton- und/oder Lichtsignale das Personal.

Solche Alarmsysteme gibt es auch für Zuhause. Dort informiert ein Tonsignal Angehörige, wenn der
demenzerkrankte Mensch ein vorher festgelegtes Areal verlässt, oder es kommt zu einer
automatischen Weiterschaltung des Alarms an eine ständig besetzte Notrufzentrale.

Mittlerweile erlauben auch gängige Geräte wie Smartwatches (Multifunktionsuhren) oder Handys
die Ortung via Registrierung und Internet. Allerdings muss dafür sichergestellt sein, dass die Person
das Gerät immer bei sich trägt.

Niedrige Betten und Hüftprotektoren bei Sturzgefahr

Ein sehr niedriges Bett kann eine geeignete Alternative zu einem Bettgitter sein. Hüftprotektoren
können das Verletzungsrisiko bei Sturzgefahr verringern und ggf. Freiheitseinschränkungen zur
Verhinderung von Stürzen unnötig machen.

Sitzwache

Die Anwesenheit einer Pflegekraft als Sitzwache kann unter Umständen freiheitsentziehende
Maßnahmen verhindern, aber hat den Nachteil, dass der Mensch mit Demenz dadurch in der
Privatsphäre eingeschränkt ist. Außerdem fehlt meist das Personal dafür.

Praxistipps

Weitere Lösungsideen für bestimmte problematische Bereiche finden Sie unter
www.deutsche-alzheimer.de > Mit Demenz leben > Technische Hilfen.
Umfangreiche Informationen und Methoden der Vermeidung bieten die Universitäten Lübeck
und Halle-Wittenberg in der "Leitlinie FEM – Evidenzbasierte Praxisleitlinie Vermeidung von
freiheitseinschränkenden Maßnahmen in der beruflichen Altenpflege", Download unter
www.leitlinie-fem.de > Materialien > Leitlinie.
"Der Werdenfelser Weg" wird in mittlerweile über 200 Landkreisen bundesweit angewandt,
um freiheitsentziehende Maßnahmen zu unterbinden oder auf ein unumgängliches Minimum
zu reduzieren. Spezialisierte Verfahrenspfleger mit pflegefachlichem Grundwissen diskutieren
im gerichtlichen Auftrag jeden Fixierungsfall individuell und gehen gemeinsam mit dem Heim
und den Angehörigen/Betreuern Alternativen durch und regen im Einzelfall auch Erprobungen
von Alternativmaßnahmen an. Beteiligte Einrichtungen finden Sie unter
www.werdenfelser-weg-original.de > Einrichtungen > Beteiligte Einrichtungen.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft gibt "Empfehlungen zum Umgang mit Gefährdung bei

https://www.deutsche-alzheimer.de/mit-demenz-leben/technische-hilfen
https://www.leitlinie-fem.de/materialien/leitlinie/
https://www.werdenfelser-weg-original.de/werdenfelser-werte/beteiligte-einrichtungen/
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Demenz". Den Download finden Sie unter www.deutsche-alzheimer.de > Publikationen >
Ethische Empfehlungen.
Bei einer Demenz kann unter Umständen eine Zwangsbehandlung nötig werden, wenn die
Demenzsymptome eine Einsicht in die Behandlungsnotwendigkeit verhindern. Als rechtlicher
Betreuer eines Menschen mit Demenz können Sie unter Umständen in eine
Zwangsbehandlung einwilligen, aber nur mit Zustimmung des Betreuungsgerichts. Näheres
unter Rechtliche Betreuung.

https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/empfehlungen/empfehlungen_gefaehrdung.pdf

Wer hilft weiter?
Pflegestützpunkte: Diese bieten umfassende Beratung und Unterstützung für pflegende
Angehörige. Sie können ggf. helfen, Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen zu
finden.
Betreuungsgericht: Rechtspfleger bei den Betreuungsgerichten bieten Aufklärung und
Beratung zu Betreuungsangelegenheiten.
Betreuungsvereine: Diese Vereine unterstützen durch Informationen, Beratung und
Aufklärung. Sie sind oft bei Wohlfahrtsverbänden angesiedelt und viele von ihnen bieten
regelmäßig offene Bürgersprechstunden an.
Selbsthilfegruppen: Der Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen kann sehr hilfreich
sein, um sich über praktische Tipps für den Alltag zu Hause zu informieren.

Verwandte Links
Ratgeber Demenz

Demenz

Demenz > Behandlung

Demenz > Entlastung Angehöriger

Demenz > Krankenhausaufenthalt

Demenz > Mobilität

Demenz > Pflege stationär

Demenz > Pflege zu Hause

Demenz > Rechtsfragen

Demenz > Wohnen

Gerontopsychiatrische Einrichtungen

 

Rechtsgrundlagen: §§ 1815 Abs. 2, 1820 Abs. 2 Nr. 2, 1831 BGB - PsychKG der Bundesländer - §§ 32,
34, 35 StGB

https://www.deutsche-alzheimer.de/publikationen/thema/ethische-empfehlungen
https://www.deutsche-alzheimer.de/publikationen/thema/ethische-empfehlungen
https://contao53.betanet.de/betreuung.html
https://contao53.betanet.de/pflegestuetzpunkte-pflegeberatung.html
https://contao53.betanet.de/selbsthilfegruppen.html
https://contao53.betanet.de/files/pdf/ratgeber-demenz.pdf
https://contao53.betanet.de/demenz.html
https://contao53.betanet.de/demenz-behandlung.html
https://contao53.betanet.de/demenz-entlastung-angehoeriger.html
https://contao53.betanet.de/demenz-krankenhausaufenthalt.html
https://contao53.betanet.de/demenz-mobilitaet.html
https://contao53.betanet.de/demenz-pflege-stationaer.html
https://contao53.betanet.de/demenz-pflege-zu-hause.html
https://contao53.betanet.de/demenz-rechtsfragen.html
https://contao53.betanet.de/demenz-wohnen.html
https://contao53.betanet.de/gerontopsychiatrische-einrichtungen.html

